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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 16/0016 

421 - Fachbereich Schule und Sport Datum: 27.01.2016 

Bearb.:  Broscheit, Thomas Tel.:-146  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Schule und Sport 02.03.2016 Vorberatung 
Stadtvertretung 26.04.2016 Entscheidung 

 
 

Änderung der Sportförderrichtlinien der Stadt Norderstedt 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ausschuss für Schule und Sport empfiehlt der Stadtvertretung, zum 01.05.2016 die ge-
änderten Sportförderrichtlinien der Stadt Norderstedt in der Fassung der Anlage zur Vorlage 
Nr. B 16/0016 zu beschließen. 
 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Ausschuss für Schule und Sport hat sich auf seiner Sitzung am 02.12.2015 – Vorlage-
Nr. B 15/0605 – mit den Änderungen der Sportförderrichtlinien der Stadt Norderstedt befasst. 
 
Der Ausschuss kam überein, dass in der Sitzung vom 02.12.2015 kein Beschluss gefasst 
wird. 
 
In der Sitzung am 02.12.2015 wurde folgendes protokolliert: 
 
Die Verwaltung  wird gebeten, eine neue Beschlussvorlage zu erstellen und in den Aus-
schuss für Schule und Sport zu geben. 
 
Diese Beschlussvorlage soll folgende Punkte berücksichtigen, zu denen Konsens unter den 
Fraktionen besteht: 
 

 Für die Mitwirkung in einer Deutschen Nationalmannschaft (A-Kader) soll es bei den 
Erwachsenen weiterhin eine Silberehrung geben. 

 

 Auf Seite 27 wird bei den Ausführungen zur Ehrung im Behindertensport der letzte 
Satz („Die Verwaltung trifft hierzu die Entscheidungen“) gestrichen. 

 

 Im Bereich des Fairness- und Sozialpreises wird auf Seite 28 der 1.Satz wie folgt ge-
ändert: 
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„Für besondere Fairness im Sport bzw. besonderes soziales Verhalten kann durch 
die Stadt Norderstedt an Einzelpersonen, Mannschaften, Sportvereine oder Institutio-
nen ein Preis vergeben werden.“ 

 
Die vorgenannten Punkte sind in die Neufassung der Sportförderrichtlinien mit eingearbeitet 
worden. 
 
Zur Frage des Fortbestands der Bronzeehrung bei den Erwachsenen für die Erringung einer 
Landesmeisterschaft bat Frau Fedrowitz das Fachamt gemäß Protokollierung in der Sitzung 
vom 02.12.2015 um Prüfung, in wie viel Fällen der entsprechenden Bronzeehrung es nach 
der Erringung der Landesmeisterschaft im nächsten Schritt auch eine Norddeutsche Meis-
terschaft gibt. 
 
Eine Prüfung der einzelnen Sportarten hat ergeben, dass in folgenden Sportarten keine 
Norddeutschen Meisterschaften durchgeführt werden: Dieses sind nach den Meldungen für 
die Ehrung 2016 die Sportarten Bowling, Leichtathletik (Erwachsene), Sportschießen, Ret-
tungsschwimmen, Trampolinturnen und Triathlon. Von insgesamt 74 Sportler/innen, die eine 
Landesmeisterschaft errungen haben und dadurch eine Bronzeehrung erhalten, sind 37 
Sportler/innen, in deren Sportart keine Norddeutsche Meisterschaft ausgetragen wird. 
 
Bei den Erwachsenenehrungen ist im Bereich der Bronzeehrung vom Fachamt nunmehr 
folgende Formulierung gewählt worden: 
 

a) für die Erringung einer Landesmeisterschaft, wenn in dieser Sportart keine Nord- 
     deutschen Meisterschaften ausgetragen werden 

 
In der Anlage erfolgt eine Gegenüberstellung der Sportförderrichtlinien der Stadt Norderstedt 
in der zur Zeit gültigen Fassung und der vorgeschlagenen neuen Fassung.  
 
 
 
Anlagen: 
 
Gegenüberstellung Sportförderrichtlinien der Stadt Norderstedt bisherige Fassung / neue 
Fassung = Anlage  
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